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 W-GWG - Gemeindewahlgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Soweit in diesem Gesetz personenbezogene Begri+e verwendet werden, kommt ihnen keine geschlechtsspezi.sche

Bedeutung zu. Sie sind bei der Anwendung auf bestimmte Personen in der jeweils geschlechtsspezi.schen Form zu

verwenden.

In Kraft seit 25.06.1999 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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